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Wer mehr wissen will !/?

Power- Point – Vorträge, 
Arbeitshilfen, Muster, Reden etc. 

finden Sie zum kostenfreien 
download unter

www.maltejoerguffeln.de



  

Lernen im lebhaften 
Dialog...  

"Wer's nicht einfach und klar 
sagen kann, der soll schweigen 
und weiterarbeiten, bis er's klar 

sagen kann."

Karl R. Popper, Die Zeit, 24.9.1971
Bitte  fragen Sie mich , bremsen Sie mich in 

meinem Redeschwall !



  

Das Leben bildet.
Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746 - 1827), Schweizer Pädagoge und Sozialreformer

Das Lehren soll so sein, dass das 
Dargebotene als wertvolles 

Geschenk und nicht als saure 
Pflicht empfunden wird.

Albert Einstein
(* 14. März 1879 in Ulm; † 18. April 1955 in Princeton, New Jersey) 



  

Quellen:
Buchna/Leichinger/Seeger/Brox, 

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht, 
11. Aufl., Achim, 2015

www.vereinsbesteuerungh.info

AEAO Nr. 9 zu § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO



  

I.
Was kann den „Mitgliedern“ 
zugewendet werden , damit 
nicht  gegen den Grundsatz 
der Selbstlosigkeit (§ 55 AO) 

verstoßen wird ?



  

§ 55 AO  Selbstlosigkeit

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke - 
zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke - verfolgt werden und wenn die folgenden Voraussetzungen 

gegeben sind:

1.
    Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder oder Gesellschafter 

(Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften) dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Die Körperschaft darf ihre Mittel weder für die unmittelbare 

noch für die mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden.
2.

    Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht mehr als ihre 
eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten.

3.
    Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.
4.

    Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf das Vermögen der 
Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern 

geleisteten Sacheinlagen übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der 
Vermögensbindung). Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Vermögen einer anderen steuerbegünstigten 

Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll.
5.

    Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 62 grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten 
satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die Anschaffung 
oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mittelverwendung ist 

gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nr. 2 und 4) kommt es auf die Verhältnisse zu dem Zeitpunkt an, in dem 
die Sacheinlagen geleistet worden sind.

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körperschaft betreffen (Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4), gelten bei Stiftungen für die Stifter 
und ihre Erben, bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts für die Körperschaft 

sinngemäß, jedoch mit der Maßgabe, dass bei Wirtschaftsgütern, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 des 
Einkommensteuergesetzes aus einem Betriebsvermögen zum Buchwert entnommen worden sind, an die Stelle des 

gemeinen Werts der Buchwert der Entnahme tritt.



  

* Keine verdeckte Gewinnausschüttung 
nach § 8 Abs. 3 KStG

* Keine „Vergütung“ an den Vorstand 
( siehe auch § 27 III BGB), aber 

„abdingbar“

* Keine zinsfreien Darlehen oder 
zinsverbilligten Darlehen an Mitglieder
(BFH vom 23.10.1991 I R 19/91, BStBl. 

1992 II, S. 62)



  

* Kein unentgeltlicher Rechtsschutz in 
allgemeinen Rechtsfragen oder 

* kostenfreier Rechtsschutz

(Beachte: Wenn Freistellung nach § 53 AO kann dies aber 
möglich sein, aber nur für den begünstigten Kreis bedürftige 

Personen!)



  

* Keine kostenfreie Unterkunft, kein 
kostenfreies Essen, FG München Urteil 

vom  29.02.1996, EFG 1996, S, 938 

(Beachte: Wenn Freistellung nach § 53 AO kann dies aber 
möglich sei, aber nur für den begünstigten Kreis 

bedürftige Personen!)



  

Erfüllung „aufgebürdeter“ 
Verpflichtungen im Falle von Erbschaften 

an Vereine

(Zuwendung von Todes wegen, Vermächtnis, Nießbrauch, 
Einräumung einer Forderung an Lebensgefährte des 

Verstorbenen, ehem. Hausangestellten), 

Beachte: „aufgebürdete“ Verpflichtung/Zuwendung darf 
Gesamtwert des zugewendeten Vermögens nicht übersteigen 

(dann: Verstoß gegen § 55 AO)



  

„Vergütung“ 
von Angestellten (nicht Mitgliedern) 

unschädlich nach § 55 AO



  

„Annehmlichkeiten“ sind 
zulässig/erlaubt, wenn sie 

„angemessen“ und „üblich“ sind

* Keine Festbetragsgrenze
* „Die Kirche muss im Dorf bleiben“

* „keine übermäßigen Ausgaben“



  

* Keine Geldgeschenke

* Keine Bereicherung durch 
Geschenk (keine Zuwendung von 

Vermögen)



  

* Blumen, Genussmittel 
(Frühstückskorb), Bücher, 
Schallplatten, CDs, DVDs

*„angemessene“ Zuschüsse zu 
Vereinsfesten, Ausflügen, 

Bewirtung
(Obergrenze: Jahresmitgliedsbeitrag)



  

Sonderzuwendungen 
„begrenzen“

Machbar: 
Zuwendungen bei

*Geburtstage, *Ehejubiläen, 
*Vereinsjubiläen



  

LStR 19.5. Abs.4 und R 19.6.  
Sachzuwendungen bis zu € 60,00 /

( ab1.1.2015) je Ereignis(!)/pro Anlaß(!)

Gutscheine: 
Ja, im Rahmen der LStR-Grenzen. 

Gutscheinsbetrag darf nicht in 
Geld auszahlbar sein.



  

„Verbilligte“ Eintrittskarten 
an Mitglieder für Veranstaltungen im 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
= 

grundsätzlich 
gemeinnützigkeitunschädlich, wenn der 
Ermäßigungsbetrag den Mitgliedsbeitrag 

im Jahr nicht übersteigt!



  

Kondolenzgaben

bei Beerdigungen ( Kranz, Blumen, 
Geldbetrag:  keine enge Auslegung der 

Finanzverwaltung)



  

Sonderfall Vereinsjubiläum: 

* keine feste Verwaltungspraxis; 5-10 % 
des Jahresumsatzes  werden als 

„geldwerter 
gemeinnützigkeitsunschädlicher Satz“ 

ggf. akzeptiert 
( TIPP: Verwaltungspraxis beim eigenen Finanzamt erfragen!)

*„angemessenes  Helferfest“ wird in der 
Regel akzeptiert.



  

II.
Was immer geht: 

Ersatz der tatsächlichen 
Auslagen !



  

* Ersatz tatsächlicher und belegter 
Auslagen auf Nachweis

-Anlass/Ereignis 
-Originalbeleg
-Vereinszweck



  

Übernachtungskosten mit 
Originalbeleg und Nachweis des 

„dienstlichen Anlasses/Anordnung durch 
Vorstand)



  

Fahrtkosten mit Beleg 
oder bei Benutzung des privaten Pkw´s in 
Höhe von 0,30 € je gefahrenen Kilometer 
für Fahrten im Auftrag des Vereins oder 

anderen Verkehrsmitteln: 
Motorrad/Motorroller 0,13 €/km ; 

Moped/Mofa 0,08 €/km ; Fahrrad  0,05 /km



  

Verpflegungskosten 

in Höhe eine Pauschale für Mehrverpflegungsaufwand. 
Reisetätigkeit / Abwesenheit von zu Hause von mindestens 

8 aber weniger als 24 Stunden in Höhe von 12 € 
(eintägige Reise).

mehrtägige Reisetätigkeit / Abwesenheit von zu Hause von 
mindestens 24 Stunden (ganztägig) in Höhe von 24 €.

mehrtägige Reisetätigkeit / Abwesenheit von zu Hause für den 
An- und Abreisetag i.H.v. jeweils 12 €.



  

III.
Übersteigen der „ € 60 - 

Grenze“- Geht das ?



  

Einzelfallentscheidung

Prüfkriterien der Finanzverwaltung

konkreter Anlass
Größe des Vereins

Verdienste der betroffenen Person



  

IV.
Was ist bei Reisen und 

Vereinsausflügen 
(Zielveranstaltungen)  zu 

beachten ?



  

Dient die „Reise“ dem  

satzungsgemäßen 
Vereinszweck – was konkret stets 

nachzuweisen ist -  dann können 
abweichend von der Regelung in LStR 

19.5. Abs.4 und R 19.6. die „vollen 
Kosten der satzungsgemäßen 

Vereinsreise“ übernommen werden, 
wenn folgende Kriterien erfüllt sind:



  

* die Reise erfolgt ausschließlich oder 
weitaus überwiegend im 

satzungsgemäßen Zweck des Vereins 
(Zweckbindung Reise./. Satzung klar 
definieren, TIPP: Immer Programm 

ausarbeiten und dem Beleg beifügen)
keine privaten Interessen (Erholung, 

Freizeit, Bildung)



  

* „satzungsgemäßes Programm stets 
dokumentieren; Anwesenheitsliste der 

Mitglieder unterschreiben lassen“ 

(Maßgebend: Teilnehmer der Reise!), 
Kosten der Reise



  

Vielen lieben Dank 
 für ihr  Interesse, ihre 

aktive Mitarbeit und  ihre 
Aufmerksamkeit

Ihr
Malte Jörg Uffeln

www.maltejoerguffeln.de


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32

